
GEMEINDE OYPEN Oyten, den 23. März 1976 

eg ündung  

zum Bebauunesplan Nr. 34 "Pestalozzistraße"  

(Scull-  und Sporteelände  fur  den Sekundarbereich I  

Ortschaft Oyten- Nord  

I Der Bebauun splan Nr. 34  wird unter Beachtung der Bestimmungen 
des § 9 des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 aufgestellt 

Verfügung des Regierungspräsidenten in Stade vom 13.2.1974 

-Az.: 409- entspricht die vorgesehene Errichtung des Schulzen-

trums für den Sekundarbereich I an der Pestalozzistraße voll 

der Schulkonzeption des Landes Niedersachsen. Mit der Erweite-

rung der auf dem Gelände bereits vorhandenen Schulanlagen zu 

einem Sekundarbereich I erklärte sich der Regierungspräsident 

seinerzeit einverstanden. In Anbetracht dieser Lage hat die 

Gemeinde OYten bereits eine Grundfläche von etwa 10 ha erwerben. 

Der Gemeinderat beschloß, im FlächennutzungsPlan vom 10.7.1975 

für die erwähnten Zwecke eine Fläche von etwa 15 ha auszuweisen. 

Bedenken und Anregungen sind hiergegen nicht vorgebracht worden. 

Der Regierungspräsident in Stade erteilte mit Verfügung vom 

11.2.1976 -Az.: 214-91.8.59- die erforderliche Genehmigung. 

1. Des Schuleelände ist von der Peetslozzistraße und derLinden-

straße gut zu erreichen. An der Lindenstraße befinden sich Fuß-

lind

 

Radwege 'in der erforderlichen Breite. Die Gemeinde OYten 

hat inzwischen einen ordnungsgemäßen Fußgängerüberweg angelegt. 

nschlüsse an die zentrale Trinkwasserversorgung des Trinkwasser 

erbandes Landkreis Verden und an die zentrale Schmutzwasser - 

kanalisation der Gemeinde Oyten sind bereits vorhanden.  pas  an-

fallende Oberflächenwasser wird in den Oyter Triftgraben ge-

leitet. Für die Stromversorgung stehen ausreichende Anlagen 

des Überlandwerkes Nord-Hannover zur Verfügung. 

III.  Der Gemeinde Oyten entstehen durch die Maßnahme vo auss 

Kosten in Höhe von 80.000 DM. 
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